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Forstliches Verkehrswertgutachten 
 
 

1.  Auftrag 

 
Mit Datum vom 20. November 2025 beauftragte das Amtsgericht Bitburg den 
Unterzeichner im ZV- Verfahren - Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – 
Körperschaft des öffentlichen Rechts -, vertreten durch den Vorstand, 
Weißensteinerstraße 70-72, 34131 Kassel ./.  - mit der 
Erstellung eines Verkehrswertgutachtens über die unter Punkt 1.1.1 bis 1.1.3 
aufgeführten Waldgrundstücke. 
 

1.1 Lage der Bewertungsobjekte 

 

1.1.1  Bewertungsobjekt I 

 
Gemarkung Welchenhausen 
Flurstück 50, Flur 4, 11.267 m² 
Lage: Am Jungenbüsch 
Tatsächliche Nutzung: 11. 267 m² Wald (Laub- und Nadelholz) 
Hinweise zum Flurstück: Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren (Par. 86 
FlurbG) „Lützkampen“ 
Flurbereinigungsbehörde: Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel 
Datum der Besitzeinweisung: 01.11.2017 
Datum Abgabe: 07.08.2023 
Bezeichnung: 2010-F0215V51071 
Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
 
 

1.1.2  Bewertungsobjekt II 

 
Gemarkung Welchenhausen 
Flurstück 71, Flur 4, 8.456 m² 
Lage: Auf dem Schulborn  
Tatsächliche Nutzung: 8.456 m² Wald (Laub- und Nadelholz 
Hinweise zum Flurstück: Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren (Par. 86 
FlurbG) "Lützkampen" 
Flurbereinigungsbehörde: Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel 
Datum Anordnung: 20.12.2007 
Datum Besitzeinweisung: 01.11.2017 
Datum Abgabe: 07.08.2023 
Bezeichnung: 2010-F0215V51071 
 
Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
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1.1.3  Bewertungsobjekt III  

 
Gemarkung Welchenhausen 
Flurstück 77, Flur 4, 5.395 m² 
Lage: Auf dem Schulborn 
Tatsächliche Nutzung: 5.395 m² Wald (Laub- und Nadelholz) 
Hinweise zum Flurstück: Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren (Par. 86 
FlurbG) "Lützkampen" 
Flurbereinigungsbehörde: Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel 
Datum Anordnung: 20.12.2007 
Datum Besitzeinweisung: 01.11.2017 
Datum Abgabe: 07.08.2023 
Bezeichnung: 2010-F0215V51071 
Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
 
 

1.2  Eigentümer BW 1.1.1 – BW 1.1.3 - laut Flurstücks- und 
Eigentümernachweis 

 
 

Rue Frantz Seimetz 
02531 Luxemburg 
LUX 
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1.3  Übersichtslageplan Bewertungsobjekte I, II & III 

 
Die Kartendarstellung erhebt keine Ansprüche auf absolute zeichentechnische 
Maßgenauigkeit. Sie dient insoweit beispielhafter Veranschaulichung. Die 
Darstellung ist nicht maßstabsgerecht. 

 

 
  Quellennachweis: Vermessungs- und Katasteramt Westeifel - Mosel 
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1.4  Lageplan Bewertungsobjekte I, II & III  

 
Die Kartendarstellung erhebt keine Ansprüche auf absolute zeichentechnische 
Maßgenauigkeit. Sie dient insoweit beispielhafter Veranschaulichung. Die 
Darstellung ist nicht maßstabsgerecht. 

 

 Quellennachweis: Vermessungs- und Katasteramt Westeifel - Mosel 
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1.5  Luftbildaufnahme Bewertungsobjekte I, II & III 

 
Die Kartendarstellung erhebt keine Ansprüche auf absolute zeichentechnische 
Maßgenauigkeit. Sie dient insoweit beispielhafter Veranschaulichung. Die 
Darstellung ist nicht maßstabsgerecht. 

 

 
  

Quellennachweis: Vermessungs- und Katasteramt Westeifel - Mosel 
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1.6  Ortstermin / Waldbegehung 

 
Zum Zwecke der Erhebung forstlicher Naturaldaten wurde ein Ortstermin am 
15.12.2025 durchgeführt. 
 
Teilnehmer:  
 
Unterzeichner 

 
Von den mit Einwurf-Einschreiben vom 26.11.2025 eingeladenen 
Verfahrensbeteiligten ist niemand erschienen. 
 
Die erforderlichen Naturaldaten wurden anlässlich des Ortstermins in der 
Örtlichkeit durch den Unterzeichner erhoben. 
 
Beginn/Ende des Ortstermins: 10 Uhr/13 Uhr 

 
 

 
 
 
2.  Stichtag 

 
Stichtag ist der 15.12.2025  

 
 

3.  Bewertungsunterlagen - Lizensiertes Kartenmaterial 

 
Übersichtslageplan   1 : 5.000 
 
Lageplan - Maßstab  1 : 2.000  
 
Luftbildaufnahme - Maßstab 1 : 2.000  
 
Flurstücks- und Eigentumsnachweis 
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4.  Wertermittlung 

 
Die Waldwertermittlung beruht grundsätzlich auf den Säulen von 
Bodenverkehrswert und Aufwuchswert.  
 
Gutachtlich sind die unter Punkt 1.1.1 bis 1.1.3 aufgeführten Waldflächen zu 
bewerten. 
 
 
5.  Grundsätzliches / Bewertungsgrundlagen 

 
Die vorliegende Wertermittlung basiert auf den Richtlinien für die Ermittlung und 
Prüfung des Verkehrswertes der Waldbewertungsrichtlinien  
Rheinland - Pfalz (WaldR- RLP). 
 
Die Berechnung der baumarten- und bestandesweisen Werte erfolgte mit dem 
Waldbewertungsprogramm SILVAL. 
 
Die Bodenpreise wurde unter Auswertung einer Kaufpreissammlung, den 
bestandes- und standörtlichen Gegebenheiten angepasst, bewertet. 
 
Die jeweiligen Aufwuchswerte wurden mittels Bestandeswert nach 
Alterswertfaktoren ermittelt. 

 
Die Bestandeswerte werden nach der Blume`schen Formel berechnet. 
 
Ha  = ((Au-c) x Awf + c x Bo 

 
Ha  = Bestandeswert 
 
Au  = Abtriebswert im Alter der Umtriebszeit 
 
C  = Bestandesbegründungskosten 
 
Awf = Alterswertfaktoren 
 
Bo = Bestockungsgrad 

 
 

6.  Verkehrswert 

 
Der Waldwert bestimmt sich durch den Preis, der am Stichtag der Wertermittlung 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Vorgaben, sowie nach 
dem Zustand der Waldflächen unter Neutralisierung von der Norm abweichender, 
subjektiver Interessen oder Verhältnissen erzielbar ist oder gewesen wäre. 
 
Die in die Berechnung eingehenden Naturaldaten basieren auf Erhebungen vor 
Ort. Baumarten, die in unbedeutendem Flächenanteil von unter 10 % 
vorkommen, werden unter den Hauptbaumarten subsumiert. 
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Die in die Berechnung eingegangenen Größen von Kultur-, Holzerntekosten, 
sowie die zu Grunde gelegten Holzpreise entsprechen aktuellen marktrealen 
Daten. 
Die (Holz-)Verkaufserlöse lehnen sich an die in den letzten Jahren mit der 
Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz vereinbarten Preise an. 
 
Konkret bedeutet dies eine Verwendung von Preisgrößen für die verschiedenen 
Holzsortimente, die unter der Maßgabe von Nachhaltigkeit in größeren Forst-
verwaltungen im Durchschnitt mehrerer, dem Wertermittlungsstichtag voran-
gegangener Forstwirtschaftsjahre erzielt worden sind. 

 
 

7.  Bodenwert / Kaufpreissammlung  

 
Zur Ermittlung des Bodenwertes wurde auch ein Auszug aus der 
Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte  
(Westeifel / Mosel) für Flächen der Forstwirtschaft ausgewertet. 
 
Die Kaufpreissammlung weist insgesamt 14 auswertbare (forstliche) 
Grundstücksverkäufe innerhalb der Gemarkungen Stupbach, Lützkampen, sowie 
Welchenhausen im Zeitfenster 2020 bis 2024 aus.  
 
Die erzielten Preise (z. T. Mischpreise aus Boden- und Aufwuchswert) für forstlich 
genutzte Grundstücke der Gemarkungen liegen zwischen 0,14 € und  
2,87 € pro Quadratmeter. 
 
Die Bodenrichtwerte für forstliche Objekte liegen mit einer Ausnahme allesamt 
bei 0,35 €/m2. 
 
Die Angaben zu Verkehrswerten forstlich genutzter Grundstücke hinsichtlich 
Bodenwertermittlung sind insoweit nur bedingt aussagekräftig, da im Regelfall 
der monetär ausgewiesene Wert (€ / m²) Boden und Bestand undifferenziert 
beziffert. 

 
Unter Berücksichtigung topografischer und erschließungstechnischer 
Gegebenheiten, sowie unter Auswertung der Kaufpreissammlung einhergehend 
mit erfolgter Inbetrachtziehung des Wegfalls von Sondernutzungsoptionen, 
werden die Bodenwerte mit 0,28 €/m2  Waldboden (BW I), 0,36 €/m2  Waldboden 
(BW II) und 0,38 €/m2  Waldboden (BW III), gutachterlich veranschlagt. 
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Die Bestandeswerte inklusive Bodenwert (0,28 €/m2) belaufen sich für Bewertungsobjekt I in Summe auf 20.696,84€.  
Aus dem Verkehrswert von 20.696,84€ leitet sich ein Wert von 1,84€/m2 ab. 

15. Dezember 2025 

Projektergebnisse – BW I 
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Die Bestandeswerte des Bewertungsobjektes I belaufen sich auf 17.542,08€. 

15. Dezember 2025 

Bestandeswertberechnung – BW I 

17.542,08 
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15. Dezember 2025 

 

Der Verkehrswert des Bewertungsobjektes II beläuft sich auf 15.731,46€. Hieraus leitet sich ein Wert 
von 1,86 €/ m2 ab. 
Der Bodenwert beläuft sich auf 0,36€/m2. 

Projektergebnisse – BW II 
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15. Dezember 2025 

 

12.687,30 

Die Bestandeswertermittlung ergibt in Summe einen Betrag von 12.687,30€. 

Bestandeswertberechnung – BW II 
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15. Dezember 2025 

 

Projektergebnisse – BW III 

Der Verkehrswert des Bewertungsobjektes III beläuft sich auf 18.650,33€. 
Dies entspricht einem Wert von 3,46 € / m2 bei einem Bodenwert von 0,38€ / m2. 
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15. Dezember 2025 

 

Bestandeswertberechnung – BW III 

16.600,23 

Die Bestandeswertberechnung beläuft sich in Summe auf einen Betrag von 16.600,23€. 
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8.  Bewertungsobjekt I  

8.1  Lage 

 
Gemarkung: Welchenhausen 
Flur 4, Flurstück 50, 11.267 m2  
Lage: Am Jungenbüsch 
Tatsächliche Nutzung: 11.267m² Wald (Laub- und Nadelholz) 

 
Hinweise zum Flurstück: Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
 
                                        
 

 
 

  

Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

1 

2 

Westliche 
Parzellengrenze 

Abgestorbenes 
Bauminividium 
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Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

3 

4 

Blöße 

 



18 

 

 
 

 
  

Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

5 

6 

Lkw-fähiger 
Anrainerweg 

Trecker-fähiger 
Anrainerweg 
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7 

Auflaufende 
Buchen-
Naturverjüngung 

Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 
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8.2  Wuchsgebiet / Wuchsbezirk  

 
Das Bewertungsobjekt liegt, naturräumlich betrachtet im Wuchsgebiet 
Nordwesteifel (Ösling / Isleck) und hier im submontanen Bereich mit 
Niederschlägen in der Vegetationszeit von ca. 750 bis 850 mm. 
 
Geologisches Ausgangssubstrat sind devonische Schichten, insbesondere der 
Schiefer. 
 
Der Boden besteht aus Verwitterungsmaterial des Schiefers und ist 
entsprechend tiefgründig und somit gut durchwurzelbar. 
 
 

8.3  Standort 

 
Der mittelgradig nach Osten/Südosten exponierte Standort im Bereich des 
Bewertungsobjektes ist hinsichtlich der Wasserversorgung als „Mäßig Trocken“ 
bis „Mäßig Frisch “ einzustufen. 
 
Pflanzenverfügbares Wasser und damit einhergehend auch die 
Nährstoffversorgung sind in ausreichendem Umfang gegeben.  
 
Die Fläche ist in west/nordwestlicher Richtung durch einen unmittelbar 
anliegenden Lkw- fähigen Weg erschlossen. Ein treckerfähiger Weg grenzt im 
Bereich Ost/Südosten unmittelbar an das Bewertungsobjekt an. 

 
 
Exposition: Ost/Südosten 

 
 

8.4  Bestockung 

 
Die Fläche ist hinsichtlich Alter und Baumarten differenzierend bestockt im 
west/südwestlichen Parzellenbereich mit 100-130- jähriger Buche geringer 
Qualität und Wuchsleistung. Beigemischt findet sich in dieser Teilfläche Eiche mit 
einem Prozentanteil von ca. 15 von Hundert von insgesamt mäßiger Qualität. Der 
Bestockungsgrad dieser Teilfläche liegt bei 0,7. 
 
Im Anschluss an diese Teilfläche findet sich eine Blöße mit auflaufender Buchen 
Naturverjüngung. 
 
An die Blöße schließt sich ein Block 30-45- jähriger Fichte mit einem 
Bestockungsgrad von 0,6 an. Die Fichte weist geringe bis mittlere 
Qualitätsmerkmale auf. 
 
Im nordwestlichen Parzellenbereich findet sich eine weitere Blöße in einer 
Größenordnung von 200 m². 
 

 



21 

 

Der sich in Richtung Nord/Nordost anschließende Parzellenbereich ist bestockt 
mit Buche und einer ca. 15- prozentigen Beimischung von Eiche von jeweils 
unterdurchschnittlicher Qualität. Der Bestockungsgrad für diese Teilfläche ist 0,7. 
 
Eiche und Buchenaltholz gründen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 
Naturverjüngung bzw. Stockausschlag. 
 
Die Fichte wurde künstlich begründet. 
 
Der Bestand beinhaltet desweiteren insbesondere vereinzelt trockene 
Baumindividuen. 
 
Der Bodenwert wurde mit 0,28 €/m² veranschlagt. 

 

8.5  Rechtliche Gegebenheiten 

 
Laut telefonischer Auskunft der VGV – Arzfeld vom 27.11.2025 weist der aktuelle 
Flächennutzungsplan das Bewertungsobjekt nicht als geplante Eignungsfläche 
für Sondernutzungen aus.  
Die Fläche ist somit ohne Festsetzung anderweitiger Nutzungsoptionen zu 
betrachten. 
 
Das Bewertungsobjekt ist laut v. g. Behörde demnach nicht von aktuellen 
Planungen bezüglich Photovoltaik und Windkraft betroffen. 
 
Weitere belastbare Aussagen hierzu sind aktuell nicht möglich. 
 
Eine besondere Bedeutung, die über die normale örtliche und standorttypische 
Naherholungsfunktion hinausgeht, welche das Grundstück als besondere Fläche 
der Forstwirtschaft ausweisen würde, die sich auch für außerforstliche Zwecke 
eignet, liegt insoweit aktuell nicht vor. 
 
Die Nutzung des (forstlichen) Bewertungsobjektes wird in diesem Gutachten 
aktuell nach allen objektiven Gegebenheiten insoweit nur nach rein 
forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. 
 

 

8.6  Belastungen 

 
Die Abteilung II des Grundbuches beinhaltet neben dem eingetragenen 
Zwangsversteigerungsvermerk keine weiteren Belastungen für das 
Bewertungsobjekt I. 
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9. Bewertungsobjekt II

9.1  Lage 

Gemarkung: Welchenhausen 
Flur 4, Flurstück 71, 8.456 m2 
Lage: Auf dem Schulborn 
Tatsächliche Nutzung: 8.456 m² Wald (Laub- und Nadelholz) 

Hinweise zum Flurstück: Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 

Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

8 

9 

Bewertungsobjekt 

Anrainerparzelle 

 



23 Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

10 

11 

Hinreichend 
durchgepflegter 
Laubholz-Teilbestand 

Eiche 
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Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

12 

13 

Käfernest im 
Teilbestand Fichte 

Ungepflegter und im 
Ansatz 
zusammenbrechender 
Fichten-Teilbestand 
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Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

14 

15 

Anrainerweg 

Bewertungsobjekt 

Laubholzteilbestand 
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Bildquelle: SV 
Aufnahmedatum: 15.12.2025 

16 

Südliche 
Parzellengrenze 
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9.2  Wuchsgebiet / Wuchsbezirk 

 
Das Bewertungsobjekt liegt, naturräumlich betrachtet, im Wuchsgebiet 
Nordwesteifel (Ösling / Isleck) und hier im submontanen Bereich mit 
Niederschlägen in der Vegetationszeit von ca. 750 bis 850 mm. 
 
Geologisches Ausgangssubstrat sind devonische Schichten insbesondere der 
Schiefer. 
 
Der Boden besteht aus Verwitterungsmaterial des Schiefers und ist 
entsprechend tiefgründig und somit gut durchwurzelbar. 
 
 

9.3  Standort 

 
Der eben bis tlw. lediglich mäßig nach Westen exponierte Standort im Bereich 
des Bewertungsobjektes ist hinsichtlich der Wasserversorgung als „Mäßig 
Trocken“ bis „Mäßig Frisch “ einzustufen. 
 
Pflanzenverfügbares Wasser und damit einhergehend auch die 
Nährstoffversorgung sind in ausreichendem Umfang gegeben.  
 
Die Fläche ist im Osten und Norden unmittelbar durch einen Lkw- fähigen Weg 
erschlossen. 
 
 
 
Exposition: Ebene mit in Teilbereichen übergehender mäßiger westlicher 
Neigung 

 
 

9.4  Bestockung 

 
Die Fläche ist hinsichtlich Alter und Baumarten differenzierend bestockt auf einer 
Teilfläche mit 85-105-jähriger Buche mit geringen bis mittleren 
Qualitätsmerkmalen, sowie mit einzeln vorkommenden Eichen mit einem 
Bestockungsgrad von insgesamt 0,9.  
 
Diese Laubholz- Teilfläche ist hinreichend gepflegt. Die Entstehung dieser 
Teilfläche ist auf Naturverjüngung resp. Stockausschlag rückführbar. 
An das Laubholz schließt sich eine Blöße von ca. 500 m² an. Hier stocken noch 
vereinzelte Exemplare der Fichte minderer Qualität. 
 
Im Anschluss an die Blöße stockt ein Block 60-70- jähriger ungepflegter Fichte 
mit einem Bestockungsgrad von 0,6. 
 
Die Fichte weist einen signifikant hohen Pflegestau auf. Darüber hinaus weist die 
Fichte Schadsymptome in Form von Käfernestern und Trockenschäden auf.  
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In Teilen ist der Fichtenbestand bereits in Auflösung befindlich. 
 
Im Westen und Osten der Parzelle zu angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen weist die Bestockung einen hohen Waldrandanteil auf. 
 
Der Bodenwert wurde mit 0,36 €/m² veranschlagt. 

 

9.5  Rechtliche Gegebenheiten 

 
Laut telefonischer Auskunft der VGV – Arzfeld vom 27.11.2025 weist der aktuelle 
Flächennutzungsplan das Bewertungsobjekt nicht als geplante Eignungsfläche 
für Sondernutzungen aus.  
Die Fläche ist somit ohne Festsetzung anderweitiger Nutzungsoptionen zu 
betrachten. 
 
Das Bewertungsobjekt ist laut v. g. Behörde demnach nicht von aktuellen 
Planungen bezüglich Photovoltaik und Windkraft betroffen. 
 
Weitere belastbare Aussagen hierzu sind aktuell nicht möglich. 
 
Eine besondere Bedeutung, die über die normale örtliche und standorttypische 
Naherholungsfunktion hinausgeht, welche das Grundstück als besondere Fläche 
der Forstwirtschaft ausweisen würde, die sich auch für außerforstliche Zwecke 
eignet, liegt insoweit aktuell nicht vor. 
 
Die Nutzung des (forstlichen) Bewertungsobjektes wird in diesem Gutachten 
aktuell nach allen objektiven Gegebenheiten insoweit nur nach rein 
forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. 
 

 

9.6  Belastungen 

 
In Abteilung II des Grundbuches findet sich der Eintrag des 
Zwangsversteigerungsvermerkes für das Bewertungsobjekt II. 
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10.  Bewertungsobjekt III 

10.1  Lage 

 
Gemarkung: Welchenhausen 
Flur 4, Flurstück 77, 5.395 m2  
Lage: Auf dem Schulborn 
Tatsächliche Nutzung: 5.395 m² Wald (Laub- und Nadelholz) 

 
Hinweise zum Flurstück: Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
 
                                         
 

 
 

  

Bildquelle: SV 
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Bildquelle: SV 
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10.2  Wuchsgebiet / Wuchsbezirk 

 
Das Bewertungsobjekt liegt, naturräumlich betrachtet, im Wuchsgebiet 
Nordwesteifel (Ösling / Isleck) und hier im submontanen Bereich mit 
Niederschlägen in der Vegetationszeit von ca. 750 bis 850 mm. 
 
Geologisches Ausgangssubstrat sind devonische Schichten insbesondere der 
Schiefer. 
 
Der Boden besteht aus Verwitterungsmaterial des Schiefers und ist 
entsprechend tiefgründig und somit gut durchwurzelbar. 
 
 

10.3  Standort 

 
Der nahezu eben bis sanft nach West/Nordwest exponierte Standort im Bereich 
des Bewertungsobjektes ist hinsichtlich der Wasserversorgung als „Mäßig 
Frisch“ bis „Frisch“ einzustufen. 
 
Pflanzenverfügbares Wasser und damit einhergehend auch die 
Nährstoffversorgung sind in ausreichendem Umfang gegeben.  
 
Die Fläche ist im Norden und Westen unmittelbar durch einen Lkw- fähigen Weg 
erschlossen. 
 

 
 
Exposition: Ebene mit teilweise geringer nordwestlicher Neigung 

 
 

10.4  Bestockung 

 
Die Fläche ist bestockt mit 120–140- jähriger Eiche mittlerer bis guter Qualität 
und Wuchsleistung. Weiterhin stockt in geringerem Flächenanteil gleichaltrige 
Buche mit geringeren Qualitätsmerkmalen. Es findet sich Zwischenstand von 
Eiche und Buche im Alter von 50-80 Jahren. Der Bestockungsgrad beträgt 
insgesamt 0,9. 
 
Das Eichen- und Buchenaltholz gründet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 
Naturverjüngung bzw. Stockausschlag. 
 
Der Bodenwert wurde mit 0,38 €/m² veranschlagt. 
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10.5  Rechtliche Gegebenheiten 

 
Laut telefonischer Auskunft der VGV – Arzfeld vom 27.11.2025 weist der aktuelle 
Flächennutzungsplan das Bewertungsobjekt nicht als geplante Eignungsfläche 
für Sondernutzungen aus.  
Die Fläche ist somit ohne Festsetzung anderweitiger Nutzungsoptionen zu 
betrachten. 
 
Das Bewertungsobjekt ist laut v. g. Behörde demnach nicht von aktuellen 
Planungen bezüglich Photovoltaik und Windkraft betroffen. 
 
Weitere belastbare Aussagen hierzu sind aktuell nicht möglich. 
 
Eine besondere Bedeutung, die über die normale örtliche und standorttypische 
Naherholungsfunktion hinausgeht, welche das Grundstück als besondere Fläche 
der Forstwirtschaft ausweisen würde, die sich auch für außerforstliche Zwecke 
eignet, liegt insoweit aktuell nicht vor. 
 
Die Nutzung des (forstlichen) Bewertungsobjektes wird in diesem Gutachten 
aktuell nach allen objektiven Gegebenheiten insoweit nur nach rein 
forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. 
 

 
 

10.6  Belastungen 

 
In Abteilung II des Grundbuches findet sich ein eingetragener 
Zwangsversteigerungsvermerk für das Bewertungsobjekt III. 
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11.  Schluss / Gesamtdarstellung 

 
Die durchgeführte Waldbewertung umfasst für die Bewertungsobjekte den 
Aufwuchswert, sowie den Bodenwert. 
 
Der Aufwuchswert wurde jeweils für die Bewertungsobjekte mittels 
Bestandeserwartungswert nach Alterswertfaktoren hergeleitet. 
 
Der Verkehrswert der Bewertungsobjekte wird nachfolgend noch einmal 
dargestellt.  

 
 

11.1  Bewertungsobjekt I 

 
Gemarkung: Welchenhausen 
Flur 4, Flurstück 50, 11.267 m²  
Lage: Am Jungenbüsch 
Tatsächliche Nutzung: 11.267 m² Wald (Laub- und Nadelholz) 

 
Hinweise zum Flurstück: Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
 
 
Der Verkehrswert beläuft sich auf 20.696,84 € (1,84 € / m²). 
 
 

11.2  Bewertungsobjekt II 

 
Gemarkung: Welchenhausen 
Flur 4, Flurstück 71, 8.456 m²  
Lage: Auf dem Schulborn 
Tatsächliche Nutzung: 8.456 m² Wald (Laub- und Nadelholz) 

 
Hinweise zum Flurstück: Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
 
 
Der Verkehrswert beläuft sich auf 15.731,46 € (1,86 € / m²). 
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11.3  Bewertungsobjekt III 

 
Gemarkung: Welchenhausen 
Flur 4, Flurstück 77, 5.395 m²  
Lage: Auf dem Schulborn 
Tatsächliche Nutzung: 5.395 m² Wald (Laub- und Nadelholz) 

 
Hinweise zum Flurstück: Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 
 
 
Der Verkehrswert beläuft sich auf 18.650,33 € (3,46 € / m²). 
 
 
 

Bewertungsobjekt I 20.696,84 € 

Bewertungsobjekt II 15.731,46 € 

Bewertungsobjekt II 18.650,33 € 

Gesamt 55.078,63 € 

 
 
 
Der Gesamtwert der drei Bewertungsobjekte beläuft sich in Summe auf 
55.078,63 €. 
 
 
 
Den Holzerntekosten wurde jeweils ein maschinelles Holzernteverfahren 
(Harvester) zugrunde gelegt. 
 
Geringe Blößen wurden in dem Bestockungsgrad der Bewertungsobjekte 
miterfasst und berücksichtigt, bzw. ausgemessen. 
 
In Teilen weisen die Bewertungsobjekte einen Pflegestau auf. Dies gilt 
insbesondere für Teilbereiche des Bewertungsobjektes II. 
 
Die Option einer Sondernutzung für die Forstflächen besteht aktuell nicht.  
 
Hinsichtlich Preisfindung des Holzmarktes wurde sich auf den Preisbereich 
berufen, der in den letzten Jahren im Geltungsbereich der Landesforstverwaltung 
RLP vereinbart und erzielt wurde. 
 
Weitere Details können den im Anhang unter Punkt 12 beigefügten 
Berechnungsblättern entnommen werden. 
 
Dieses Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es wurde in vierfacher 
Ausfertigung in Papierform erstellt. Das Original und zwei Kopien sind 
zweckbestimmt für den Auftraggeber. Ebenso eine digitale Ausfertigung auf 
USB-Stick. 
 
Eine Kopie verbleibt in der Handakte des Sachverständigen. 
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Sämtliches zur Gutachtenerstellung herangezogenes Kartenmaterial, sowie die 
Kaufpreissammlung und Eigentümernachweis basieren ausschließlich auf 
amtlichen lizensierten Bezugsquellen. 

 
 

Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 
 
 
 
Rittersdorf, den 22.12.2025 
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12.  Anhang Berechnungsblätter  

 

12.1  Berechnungsblätter zum Bewertungsobjekt I 
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12.2  Berechnungsblätter zum Bewertungsobjekt II 
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12.3  Berechnungsblätter zum Bewertungsobjekt III 
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13.  Erläuterung zur Herleitung von Bestandeswerten 

 
Für jede Baumart des Bewertungsobjektes wird das Alter, die Mittelhöhe sowie 
die Grund- oder Kreisfläche (mittels Kluppung oder Bitterlich-Messungen) der 
jeweiligen Anteilfläche (mindestens 10% der Fläche oder des Wertes) ermittelt. 
 
Mit Hilfe von Höhe und Alter wird sodann die Ertragsklasse (Zuwachsleistung in 
einem bestimmten Alter) aus der Ertragstafel abgelesen. Die Ertragstafel 
simuliert fiktive Waldbestände unter Berücksichtigung einer optimalen Be-
handlung und gibt deren Holzvorräte (Holzmasse) und Zuwächse sowie die 
Mittelhöhe (als Eingangsgröße für die Ertragstafel) in einem bestimmten Alter 
und einer bestimmten Ertragsklasse an. 
 
Für jede Baumartenanteilfläche kann so der Bestockungsfaktor und damit der 
Holzvorrat ermittelt werden. Der Bestockungsfaktor gibt das Verhältnis zwischen 
dem tatsächlichen Vorrat und dem Sollvorrat der Ertragstafel (bzw. dem der 
Grundflächen zueinander) an. 
 
Bei der Ermittlung des Abtriebswertes wird in der Regel eine Vollkluppung (oder 
ein Stichprobenverfahren) durchgeführt. 
 
Bei der Herleitung des Bestandeswertes errechnet das aktuelle Wertermit-
tlungsprogramm „Silval“ (Verfahren der Oberfinanzdirektion bzw. der Bundes-
forsten) bei vorgegebenem Alter und Höhe die Holzmasse zum angestrebten 
Zeitpunkt der Ernte (Umtriebszeit) in Vorratsfestmeter und reduziert in Ernte-
festmeter ohne Rinde. 
 
Der aufstockende Holzvorrat wird sodann standardmäßig in die Güteklassen A, 
B, C und D aufgeteilt.  
 
Ebenso wird mittels einer sog. Sortentafel die prozentuale Verteilung auf 
Stammholz, Industrieholz, Schichtholz und schließlich X/NV-Holz vorgenommen. 
 
Güteklassen sowie Sortenverteilung können bestandsangepasst verändert 
werden. 
 
Schließlich wird der Bruttoerlös als Verkaufserlös aller anfallenden Sortimente 
unter Verwendung sogenannter Meßzahlprozente berechnet. 
Dem zugrunde liegen z. B. die durchschnittlichen Holzverkaufserlöse der letzten 
drei Jahre für den Gemeinde- und Staatswald von Rheinland-Pfalz. 
 
Zur Berechnung des Bestandeswertes wird die sog. Blumesche Formel 
verwendet. Hier finden die Kulturkosten (Pflanzen sowie Pflanzkosten und 
Kulturpflegemaßnahmen) sowie der Alterswertfaktor (altersabhängiger Kor-
rekturfaktor zum Bewertungsstichtag soweit die Umtriebszeit noch nicht erreicht 
ist), berücksichtigenden Eingang. 
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Vom so berechneten Bruttoerlös werden sodann Holzernte- und Rückekosten in 
Abzug gebracht. 
 
Holzernteverfahren (Harvester oder motormanuell) sowie Rückeverfahren 
(Forwarder oder Forstschlepper) werden in Abhängigkeit von Gelände- und 
Bestandesbeschaffenheit gewählt. 
 
Auch hier liegen rheinlandpfälzische Durchschnittswerte zugrunde. 
 
Diese Erläuterungen / Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Sie sollen in erster Linie einem Grundverständnis und der Nachvollziehbarkeit 
methodischer Abläufe der Bestandeswertermittlung dienen. 

 

 


